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1. Kurzdarstellung des Inhalts und der wichtigsten Ziele der Bauleitplanung, 

einschließlich der Beschreibung der Festsetzungen des Plans mit Angaben 

über Standort, Art und Umfang sowie Bedarf an Grund und Boden der ge-

planten Vorhaben  

Das Feuerwehrgerätehaus von Mandeln wurde vom technischen Dienst beanstandet. Er hat 

einen unverzüglichen Handlungsbedarf aufgezeigt. Der Handlungsbedarf betrifft sowohl si-

cherheitstechnische als auch bauliche Mängel. 

Da die Mängel am heutigen Standort nicht behoben werden können, ist die Verlagerung vor-

gesehen. 

Innerhalb des rund 5.330 m² großen Geltungsbereich ist die ausgewiesene Feuerwehrfläche 

etwa 4.700 m² groß. 

 

Folgende wesentlichen zeichnerischen Festsetzungen wurden getroffen: 

ï Größe des Geltungsbereiches = 5.330 m² 

ï Flächen für den Gemeinbedarf Feuerwehr = 4.700 m², davon 

o Fläche zum Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern = 870 m² 

ï Bereich ohne Ein- und Ausfahrt 

ï 2 Ein- und Ausfahrtsbereiche 

ï Baugrenzen 

ï maximale Zahl der Vollgeschosse = 2 

ï Grundflächenzahl = 0,6 

ï Geschossflächenzahl = 1,2  

ï Bauverbots- und Baubeschränkungszone  

ï geplante Böschung (wegen der Übersichtlichkeit nur außerhalb der Fläche zum An-

pflanzen von Bäumen und Sträuchern dargestellt) 

ï öffentliche Straße (Laaspher Straße, L3043), vorgesehene zusätzliche Versiegelung: 

geplanter Fußweg: rund 220 m² 

ï Fahrbahnrand, übernommen aus dem Luftbild 

 

Im Wesentlichen wurden folgende textliche Festsetzungen getroffen: 

ï Zulassung eines Feuerwehrgerätehauses mit allen erforderlichen Nebenanlagen  

ï Einsatz einer bodenkundlichen Baubegleitung 

ï Fußwege und PKW-Stellplätze sind in wasserdurchlässiger Bauweise herzustellen 

ï Lose Steinschüttungen (Schotterflächen) sind nicht zulässig. 

ï Die Außenbeleuchtung darf nicht in die Umgebung abstrahlen  

ï Die Dächer sind zu 50 % mit Modulen der Photovoltaik bestücken  

ï Bepflanzungen sind mit standortgerechten Laubgehölzen vorzunehmen. Alternativ ist 

auch eine extensive Bewirtschaftung der Flächen zulässig  

 

Darüber hinaus ist nachrichtlich bzw. als Hinweis übernommen worden:  

- Der Geltungsbereich liegt im Gebiet eines erloschenen Bergwerksfeldes  

- Die Baufeldräumung ist nur im Zeitraum zwischen dem 1. Oktober und dem 28. Februar 

eines jeden Jahres zulässig  
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- Hinweis auf die Bauverbotszone (keine Hochbauten zulässig)  

- Hinweis auf die Baubeschränkungszone (Beschränkung der Werbeanlagen, Vorgaben 

für Gehölze, Oberflächenwasser, Photovoltaikanlagen sowie Verpflichtung zur Einho-

lung der Zustimmung von Hessen Mobil für bauliche Anlagen)  

- Hinweis auf die Verpflichtung zur Versickerung, Verrieselung, Verbrauch usw. gemäß 

Wasserhaushaltsgesetz und hessischem Wassergesetz. 

- Hinweis auf die Meldepflicht, wenn bei den Erdarbeiten Grundwasser aufgeschlossen 

wird, dessen Ableitung erforderlich ist 

- Meldepflicht, wenn Bodendenkmäler entdeckt werden 

- Meldepflicht, wenn organoleptisch auffälliges Material gefunden wird. 

 

An die Laapher Straße, L 3043, soll direkt angeschlossen werden. Der Geltungsbereich ist 

daher bereits erschlossen. 

 

 

2. Darstellung der in Fachgesetzen und Fachplänen festgelegten Ziele des Um-

weltschutzes und deren Berücksichtigung  

Die Flächen des Geltungsbereiches sind im Regionalplan als Vorbehaltsgebiet für die Land-

wirtschaft dargestellt, überlagert mit einem Vorbehaltsgebiet für Natur und Landschaft, s. Abb. 

1 und 2. 

Der Auszug aus der Plankarte des Regionalplanes zeigt auch, dass dies fast für alle an den 

Ortsteil Mandeln angrenzenden Flächen zutrifft.  
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Abb. 1: Auszug aus der Plankarte des Regionalplanes mit Kennzeichnung des Gebietes 

(blauer Pfeil) 

 

  
Abb. 2: Auszug aus der Legende des Regionalplanes 

 

Im Vorbehaltsgebiet für Natur und Landschaft sollen gemäß Grundsatz 6.1.1-2 überörtliche 

Biotopverbundsysteme gesichert und entwickelt werden. Hierunter fallen Vogelschutzgebiete, 

großflächige Kompensationsflächen sowie Flächen zum Aufbau und zur Sicherung eines 

überörtlichen Biotopverbundsystems.  

Ein FFH- und ein Vogelschutzgebiet liegen in räumlicher Nähe zum Geltungsbereich, s. Abb. 

3. 
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Abb. 3: Grenzen des FFH- und des Vogelschutzgebietes mit Darstellung des Geltungsberei-

ches des Bebauungsplanes, Quelle: Text ĂBiotoptypenkartierung, faunistisch-floristische Pla-

nungsraumanalyse, Kartierung und artenschutzrechtlicher Fachbeitragñ, erstellt von der biolo-

gischen Planungsgemeinschaft Möller 

 

Die Grenzen des FFH-Gebietes ĂExtensivgr¿nland bei Mandelnñ befinden sich in unmittelbarer 

Nähe mit etwa 14 m zum südlichen Geltungsbereich und die Grenzen des Vogelschutzgebie-

tes ĂHauberge bei Haigerñ etwa 150 m ºstlich des Geltungsbereiches. 

 

Wegen der Darstellungen im Regionalplan und der nahegelegenen beiden Schutzgebiete wur-

den eine Vorprüfung für das FFH-Gebiet und eine Vorprüfung für das Vogelschutzgebiet er-

stellt. 

Es sind keine Auswirkungen auf die Schutzgebiete zu erwarten, siehe FFH-Vorprüfung. 

 

Im rechtswirksamen Flächennutzungsplan ist der Planbereich als landwirtschaftliche Fläche 

mit dem zusªtzlichen Hinweis Ăºkologisch wertvolles Dauergr¿nlandñ dargestellt, s. Abb. 4. 
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Abb. 4: Auszug aus dem rechtswirksamen Flächennutzungsplan mit Eintrag des Planberei-

ches 

 

Für die Bauleitplanung wurde eine intensive Untersuchung der Flora und Fauna vorgenom-

men, siehe Kapitel 3.1 des Umweltberichtes.  

Nach der Beteiligung der Behörden gemäß § 4 Abs. 1 BauGB und der Öffentlichkeit gemäß § 

3 Abs. 1 BauGB wurde der Geltungsbereich erheblich verkleinert. Diese Verkleinerung war 

möglich, da durch die zwischenzeitlich verfestigte vorliegende Fachplanung ein geringerer Flä-

chenbedarf aufgezeigt wurde. 

Wertvolles Dauergrünland ist von der Planung nur noch sehr kleinflächig betroffen, siehe fol-

gende Abbildung 5. 
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Abb. 5: Überlagerung des Bestandsplanes mit dem Bebauungsplan 

 

Ergänzend wird auf Kapitel 5 verwiesen. 

 

Wasserschutzgebiete sind von der Planung nicht betroffen. 
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3. Beschreibung und Bewertung der erheblichen Umweltauswirkungen 

3.1 Bestandsaufnahme und Bewertung des derzeitigen Umweltzustandes und der 

Umweltmerkmale  

 

3.1.1  Schutzgut Mensch 

Durch die heutige landwirtschaftliche Nutzung kommt es in den direkt angrenzenden Wohn-

baugrundstücken zu sehr geringen Staubbelästigungen. Je nach Düngung kann es auch zu 

Geruchsimmissionen kommen. 

 

3.1.2  Schutzgüter Tiere und Pflanzen sowie Artenschutz 

In 2022 wurde eine Biotoptypenkartierung, eine faunistisch-floristische Planungsraumanalyse, 

Kartierungen und ein artenschutzrechtlicher Fachbeitrag erstellt, s. Anlage. 

Der Geltungsbereich wurde zwischen April und August 2021 insgesamt achtmal begangen. 

Hierbei wurden die Brutvögel kartiert, die Flora erhoben sowie der Geltungsbereich nach Tag-

faltern, Heuschrecken und Reptilien abgesucht sowie die Biotoptypen ermittelt. 

 

Auf den Flurstücken 206/1 und 222, teilweise, ist eine Feuchtwiese vorhanden, die durch Näs-

sezeiger geprägt wird. Auch wurden zwei Magerkeitszeiger kartiert. Insgesamt wird die Vege-

tation als deutlich verarmt vom Gutachterteam eingestuft. 

 

Die übrigen Flächen werden den intensiv genutzten Frischwiesen zugeordnet. Sie werden ge-

düngt und häufig gemäht. 

Der Wiesenknopf-Ameisenbläuling konnte nicht nachgewiesen werden. Ursache ist eventuell 

die Mahd, die zwischen dem 15. und 29. Juli 2021 durchgeführt wurde. 

Eine artenarme Mädesüßflur ist auf Flurstück 207/1 vorhanden. 

 

Eine kleine nasse Saumvegetation mit Mädesüß wurde an der Straßenböschung im südlichen 

Bereich des Geltungsbereiches nachgewiesen. 

 

Die vereinzelt vorkommenden Gehölze sind im Bestandsplan kartiert. 

 

Die Flächen haben eine mittlere Bedeutung, wobei die Nasswiese, Nassbrache und die nas-

sen/frischen Säume eine hohe Bedeutung haben. 

 

Insgesamt wurden 14 Vogelarten nachgewiesen, wovon lediglich 2 Arten (Sumpfrohrsänger 

und Rotkehlchen) im Gebiet brüten. 4 Arten traten als Nahrungsgäste auf. 

Der Neuntöter brütete in einem Abstand von etwa 33 m.  

Die nachgewiesenen Brutvögel sind ungefährdet und in einem günstigen Erhaltungszustand. 

Für die Vögel hat der Standort nur eine geringe Bedeutung.  

Insgesamt wurde der Untersuchungsraum als stark verarmt an Avifauna bewertet. 

 

Es konnten keine Reptilien und nur vier Schmetterlingsarten, nachgewiesen werden. 
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Insgesamt wird vom Gutachterteam der Geltungsbereich als strukturarme Kulturlandschaft be-

zeichnet. Charakterisierende Nässe- und Magerkeitszeiger sind im nassen Grünland noch vor-

handen. Die Mädesüßflur zählt zu den gemäß § 30 BNatSchG geschützten Biotopen. 

 

Im erstellten artenschutzrechtlichen Fachbeitrag wird zusammenfassend dargestellt, dass ge-

gen keines der Verbote des § 44 Abs. 1 BNatSchG verstoßen wird, wenn eine Bauzeitenrege-

lung für die betroffenen Arten Rotkehlchen und Sumpfrohrsänger vorgesehen werden. 

 

Es sind keine Auswirkungen auf das FFH- und Vogelschutzgebiet zu erwarten, da keine Er-

haltungsziele direkt oder indirekt durch die Maßnahme betroffen sind, s. Vorprüfungen. 

 

3.1.3  Schutzgut Boden 

Bei dem Planbereich handelt es sich überwiegend um mäßig intensiv genutzte Wirtschafts-

wiesen mit mittlerer Wertigkeit. Dies gilt auch für die wenigen vorhandenen Gehölze und die 

nachgewiesene Nasswiesenbrache.  

Eine hohe Wertigkeit wurde der Nasswiese und den nassen Säumen zugewiesen. Ergänzend 

wird auf das Gutachten Biotoptypenkartierung, faunistisch-floristische Planungsraumanalyse 

é.ñ einschlieÇlich den erstellten Karten verwiesen. 

 

Unabhängig von der Planung gilt, dass der ĂBodenñ, soweit es geht, zu sch¿tzen ist. 

In drei Paragrafen des BauGB wird auf das Schutzgut ĂBodenñ eingegangen: 

Gemäß § 1a BauGB ist mit Grund und Boden sparsam umzugehen. 

Gemäß § 202 BauGB ist der Mutterboden, der bei der Errichtung und Änderung baulicher 

Anlagen ausgehoben wird, in nutzbarem Zustand zu erhalten und vor Vernichtung oder 

Vergeudung zu schützen. 

Gemäß § 179 BauGB sind Flächenversiegelungen, die nicht mehr benötigt werden, zu be-

seitigen. 

 

Die Empfindlichkeit von Böden ist auch abhängig von eventuellen Vorbelastungen. Wenn 

diese vorliegen, wirkt sich dies auf die Schutzwürdigkeit aus. Die Empfindlichkeit gegenüber 

Verdichtung, Versauerung, Entwässerung sowie der Erosionsgefährdung sind zu bewerten. 

In der Bauleitplanung ist zu bewerten, wie sich der Bodenzustand bei Durchführung der Pla-

nung entwickeln wird. Es sind daher die im Bodenschutzgesetz beschriebenen zu schützen-

den Bodenfunktionen in einem Mindestumfang zu bewerten. 

Eine schädliche Bodenveränderung ist auch gemäß Bodenschutzgesetz zu verhindern. 

 

Dem Bodenviewer des Hessischen Landesamtes für Naturschutz, Umwelt und Geologie 

(HLNUG) können für den Geltungsbereich folgende Daten zur Beschaffenheit des Bodens, 

seinen Funktionen oder zu einer etwaigen Erosionsgefährdung entnommen werden. 
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Abb. 6: Bodenarten (Quelle: Bodenviewer des HLNUG) 

 

Bei dem anstehenden Boden handelt es sich um im Naturraum sehr weit verbreitete lehmige 

Bodenarten. 

 

 
Abb. 7: Ertragspotenzial, Feldkapazität und Nitratrückhaltevermögen des Bodens (Quelle: Bo-

denviewer des HLNUG) 

 

Die Ertragsfähigkeit des Bodens liegt im mittleren Bereich. 




































